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In der Zeit von Samstag 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr und den 
gesetzlichen Feiertagen:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  Tel. 116 117
Ärztlicher, kinderärztlicher Notdienst
und Augenarzt Tel. 01805/19292-330
Zahnärztliche Notrufnummer Tel.: 01803 / 222555-35 
Tierärztlicher Notdienst zu erfragen beim Haustierarzt
Krankentransport Tel. 07622/19222
Notfallrettung/Notarzt Tel. 112
Feuerwehr Tel. 112
Polizei Tel. 110
Polizeirevier Schopfheim Tel. 07622/66698-0
Kreiskrankenhaus Schopfheim  Tel. 07622/395-0
Telefonseelsorge Tel. 0800/1110222 (kostenfrei)
Sorgentelefon (Kinder  & Jugendliche) Tel: 0800/111033
Frauenhaus Tel. 07621/49325
Giftnotruf Freiburg Tel. 0761/270-436

Notdienst - Wechsel jeweils morgens um 8.30 Uhr.
Samstag, 05.05.2018 
Apotheke am Wehrahof, Haupstr. 4-6, Wehr 
Sonntag, 06.05.2018 
Adler-Apotheke Brennet, Basler Str. 18, Wehr-Ö� ingen 
Donnerstag, 10.11.2018 
Belchen-Apotheke, Friedrichstr. 24 a, Schönau 
Samstag, 12.05.2018 
Apotheke am Eck, Kirchstr. 2, Steinen 
Sonntag, 13.05.2018 
Schwarzwald-Apotheke, Schützenstr. 16, Bad Säckingen 

www.gersbach.info
...  dies ist die Gersbacher Website, die Sie mit allen wichtigen 

Informationen versorgt.

Kontaktdaten der Ärzte
Dr. Elöd Nagy-Schmidt
Facharzt für Allgemeinmedizin, Wehratalstr. 40, 79650 Schopfheim- 
Gersbach, Tel.: 07620/988588, Mobil 0160/99867069
Sprechzeiten
Montag 08.00 – 12.30 Uhr (o� ene Sprechstunde)
Dienstag 08.00 – 12.30 Uhr (Labor/EKG)
Mittwoch 08.00 – 11.00 Uhr (nach Terminvereinbarung/Notfälle)
Donnerstag 13.30 – 17.00 Uhr (o� ene Sprechstunde)
Freitag 08.00 – 12.30 Uhr (nach Terminvereinbarung/Notfälle)
Dr. med. Georg Boedeker
Facharzt für Allgemeinmedizin, 
Sportmedizin, Chirotherapie, Badearzt, Homöopathie 
Hauptstr. 1, 79682 Todtmoos, Tel: 07674/8612
Termine und Hausbesuche nach Vereinbarung

Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe 

ist der 8. Mai 2018

Ortsverwaltung Gersbach
Wehratalstraße 10, 79650 Schopfheim - Gersbach 
Tel. 07620/227 • Fax 07620/980000
Sekretariat Fr. Liane Hauser Deiss 
Mail: l.hauser-deiss@schopfheim.de
Montag   8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.45 - 18.00 Uhr
Mittwoch - Freitag   8.00 - 12.00 Uhr
www.gersbach.info 
Sprechstunden Ortsvorsteher Christian Walter
Donnerstag 19.00 - 21.00 oder nach Vereinbarung
Mail: c.walter@schopfheim.de
Das Pfarramt im Pfarrhaus in Gersbach hat folgende
Ö� nungszeiten: Jeden Dienstag vom 9.00 - 12.00 Uhr
Pfarrbüro Gersbach Ingrid Ühlin
Tel. 07620/988580 • Fax 07620/988582
Kirchendienerin Doris Sutter Tel. 07620/318902
Vakanz Pfarrerin Martina Weber-Ernst, Tel. 07622 2548 
(Evang. Pfarramt Hausen)
Kläranlage Gersbach Wolfgang Ühlin 
Tel. 07620/2959948, Mobil 0174/3149682
Stadtverwaltung Schopfheim
Hauptstraße 23, 79650 Schopfheim
info@schopfheim.de • www.schopfheim.de
Tel. 07622/396-0
Wasserversorgung Schopfheim
Hr. Metzger, Tel. 07622/6884827
Stromversorgung ED-Netze – Störungsnummer – 
Tel. 07623/921818 (rund um die Uhr)
Gasversorgung Badenova Störungsdienst
Tel. 018002/767767 oder 07621/4023-0
Untere Flurbereinigungsbehörde
Hr. Mathias Klünder, Tel. 07751/863518
Forstrevier Gersbach Jörg Gempp
Tel. 07620/1515, Mobil 0172/7614278
Grundschule Gersbach Tel. 07620/232
Evang. Kindergarten Gersbach Tel. 07620/313
Unser Gersbacher Dor� aden
Montag – Freitag  6.30 Uhr – 12.00 Uhr
Montag, Mittwoch u. Freitag 16.00 Uhr – 19.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag Nachmittags geschlossen
Samstag  7.00 Uhr – 12.30 Uhr
Tel:. 07620/3189967, mail: dor� aden-gersbach@gmx.de
Dorfbücherei
Ö� nungszeiten: jeden Mittwoch von 17.00 - 18.00 Uhr
Chäs-Chuchi Gersbach  
Tel.: +49 (0) 7620/1579 
Montag und Mittwoch  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Samstag  7.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
Sonntag: (Winter)    14.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
                   (Sommer)    15.00 Uhr bis 18.00 Uhr   
Waldglaszentrum 
Das Waldglaszentrum kann durch die Betreiber der Chäs-Chuchi zu 
deren Ö� nungszeiten auf Nachfrage geö� net werden.   
Bärenmuseum 
Tel.: +49 (0) 7620/285, Besichtigung nach Vereinbarung.   
Tourist-Information Schopfheim 
Tel.: +49 (0) 7622/396-145, 
mail: tourismus@schopfheim.de 
Montag und Dienstag     8.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Mittwoch     8.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
Donnerstag     8.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
Freitag     8.30 Uhr bis 12.30 Uhr
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Flurneuordnung - Baustellenbesichtigungen 
Wie im vergangenen Jahr, werden bis auf weiteres an jedem Don-
nerstag (Tre� punkt 18 Uhr Rathaus) die Baustellentermine durch-
geführt. 
 
 
Faunistische und � oristische Kartierungen  
In Schopfheim werden 2018 faunistische und � oristische Kartie-
rungen durchgeführt. Die ausschließlich im Außenbereich statt� n-
denden Kartierungen werden ab Mitte April bis Ende August 2018 
statt� nden.  
Eine Zuordnung von Ergebnissen zu Grundstückseigentümern oder 
Bewirtschaftern � ndet bei der Erfassung und Auswertung der Kartie-
rungen nicht statt. Es werden auch keine dauerhaften Markierungen 
auf der Fläche vorgenommen.  
Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der LUBW Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg.  
Im Rahmen dieser Erhebungen ist es den Kartierern als Beauftragte 
der LUBW grundsätzlich erlaubt, Grundstücke ohne vorherige An-
meldung zu betreten (§ 52 NatSchG). 
 
 
Flurneuordnung Schopfheim-Gersbach / Die 
Flurbereinigungsbehörde informiert - hier: 
Pachtsituation zur Neuzuteilung 
Die untere Flurbereinigungsbehörde möchte auch im Namen des 
Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft sowie der Stadt Schopf-
heim die Gersbacher Bürger über den Stand des Verfahrens infor-
mieren. Heute geht es um die Situation bezüglich der verschiedenen 
Pachtverhältnisse im Hinblick auf die bevorstehende Neueinteilung 
der Grundstücke. 
  
Grundsätzliche Regelung im Flurbereinigungsgesetz (FlurbG): 
Der Umgang mit den Rechten an Grundstücken ist im FlurbG in den 
§§ 68 � . geregelt; dieser Abschnitt lautet „Wahrung der Rechte Drit-
ter“. 
So gilt für die Pachtverhältnisse der Grundsatz, dass sich die Pacht 
– ähnlich wie andere Rechte – an den Ab� ndungs� urstücken jedes 
Eigentümers fortsetzt (§ 68 Abs.1 Satz 1). 
  
Im § 70 FlurbG ist geregelt, was zu tun ist, falls die Ab� ndung den 
ursprünglichen Pachtwert nicht mehr hergibt oder ihn übersteigt. 
In diesen Fällen ist das durch den Pachtvertrag (Pachtpreis) auszu-
gleichen. Ist selbst dies nicht als Lösung anzusehen, weil die neuen 
Grundstücke beispielsweise zu weit weg liegen oder anderweitig 
nicht mehr akzeptabel sind, so ist das Pachtverhältnis auf Antrag des 
Pächters aufzulösen; sodann muss die Pacht ggf. durch die Behörden 
geregelt werden. 
  
Bedeutung für die Praxis: 
Sofern Grundstückseigentümer ihre Neuzuteilung im Sinne der bis-
herigen Pächter wünschen (z.B. Zuteilung der Ab� ndungsgrundstü-
cke angrenzend an die Eigentums� ächen der Pächter) kann dies im 
Rahme der laufenden Planwunschtermine angesprochen werden.  
Auch besteht die Möglichkeit zur Verbesserung der Bewirtschaf-
tungsbedingungen (Arrondierung, Berücksichtigung beispielsweise 
von Entfernung zur Hofstelle und Nutzungsbeschränkungen) nach 
erfolgter Neuzuteilung die Pachtverhältnisse zwischen Eigentümern 
und Bewirtschaftern neu zu regeln. Das vorliegende Nutzungskon-
zept kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. 

Ist die vorläu� ge Besitzeinweisung nach § 65 FlurbG erfolgt, regelt 
sich die Pacht unter den Landwirten in der Regel von alleine. Hierzu 
sind die Pächter sowie auch die Eigentümer aufgefordert, fair mitei-
nander umzugehen.  
Nur selten wird eine Regelung durch die Behörden notwendig. Soll-
te es Probleme geben, so ist die Flurbereinigungsbehörde zunächst 
grundsätzlich für Vermittlungsgespräche erster Ansprechpartner; 
sofern notwendig wird bei entsprechendem Regelungsbedarf die 
untere Landwirtschaftsbehörde sowie ggf. die landwirtschaftliche 
Berufsvertretung (BLHV) hinzugezogen.  
  
Au� ösung von Pachtverträgen: 
Die Stadt Schopfheim löst ihre Pachtverträge als Eigentümerin bis 
zum Stichtag der vorläu� gen Besitzeinweisung auf, um danach mit 
den Betro� enen Pächtern auf Grundlage der Landab� ndung wieder 
neue Verträge abzuschließen. Dies ist sicherlich sehr sinnvoll, da die 
Stadt Eigentümerin vieler Grundstücke ist und somit sicher gestellt 
werden kann, dass jeder Bewirtschafter bei der Neubegründung der 
Pachtverträge, die für seinen Betrieb notwendigen Flächen wie zu 
erwarten in besserer Arrondierung und Lage zur Hofstelle erhält. 
Falls – aus welchen Gründen auch immer - die vorl. Besitzeinweisung 
nicht wie vorgesehen im Herbst 2019, sondern dann erst im Folge-
herbst 2020 statt� nden kann, würde die Stadt alle alten Verträge ein-
fach ein Jahr länger laufen lassen. 
Sofern sich viele Eigentümer und Pächter ebenfalls dazu entscheiden 
die Pachtverhältnisse für die künftige Neuzuteilung neu zu regeln, 
wird sich danach die Pacht generell in Gersbach wieder einspielen.  
Hierzu ist es nicht zwingend geboten, die Pachtverhältnisse im Vor-
feld zur Wahrung der Kündigungsfrist zu kündigen. 
Auch langfristige Pachtverträge können einvernehmlich zur vor-
läu� gen Besitzeinweisung aufgehoben und danach mit den neuen 
Grundstücken neu geschlossen werden. 
  
LPR-Verträge:  
Mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) ist abgestimmt, dass die 
meist langfristigen Pachtverträge über die Vorläu� ge Besitzeinwei-
sung hinaus weiterlaufen; ggf. können im Einzelfall sodann im „Neu-
en Bestand“ Schwierigkeiten miteinander besprochen und geregelt 
werden.  
Sofern sich hier das Eigentum ändert, wird das natürlich mit den 
neuen Eigentümern vor der Neuzuteilung abgestimmt. 
Grundsätzlich sind Fragen zu den LPR-Verträgen an den Fachbereich 
Landwirtschaft und Naturschutz bzw. auch an den Landschaftserhal-
tungsverband (LEV) im Landratsamt Lörrach zu richten. 
Entsprechendes gilt für Fragen zum Gemeinsamen Antrag, die direkt 
an die Landwirtschaftsbehörde zu stellen sind. 
  
Bei weiteren Fragen sowohl bezüglich Pacht als auch zur Flurneuord-
nung, gibt Ihnen der Ausführende Ingenieur, Herr Mathias Klünder 
gerne jederzeit telefonisch Auskunft (Telefon 07751 86-3518). 
  
Bad Säckingen, den 16.04.2018 
Untere Flurbereinigungsbehörde 
 
 

Wiederholung der Schweizer Sirenentests  
Landkreis Lörrach. Am Mittwoch, 23. Mai, � ndet von 13:30 Uhr bis 
14:00 Uhr auf Grund technischer Anpassungen eine wiederholte 
Kontrolle der schweizweiten Alarmsirenen statt. Auch in den grenz-
nahen Gemeinden des Landkreises Lörrach werden der jeweils ein-
minütige auf- und absteigende Heulton zu hören sein. Dabei sind 
keine Verhaltens- oder Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  
Bei der Sirenenkontrolle wird die Funktionstüchtigkeit der stationä-
ren Sirenen getestet, mit denen die Einwohner bei Katastrophen- 
und Notlagen oder im Falle eines bewa� neten Kon� iktes alarmiert 
werden.  
Der Sirenenprobealarm am 7. Februar im Landkreis Lörrach verlief 
zufriedenstellend. 

Brückentag 
Das Rathaus bleibt am Freitag, dem 11. Mai 2018  geschlossen. 
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Nachstehende Jubilare 
feiern in den nächsten Tagen Geburtstag 
Wir gratulieren unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu ih-
rem Geburtstag und wünschen von Herzen alles Gute, vor allem 
Gesundheit für das neue Lebensjahr. 
  
8. Mai 2018 Oßwald, Emma 85 Jahre 

Dorfputzete 2018  
für ein lebenswertes 
Gersbach! 
Wie auch in den vergangenen Jahren 
möchte die Ortsverwaltung wieder eine 
Dorfputzete durchführen. Ziel ist es, un-
ser Dorf von Müll, Abfall und sonstigen 
Hinterlassenschaften zu säubern. 
  

Die Dorfputzete soll am Samstag, dem 19. Mai 2018, 10.00 Uhr 
(Tre� punkt Rathaushof) statt� nden. 
  
Im Anschluss sind alle Mitarbeitenden zu einem Umtrunk und ge-
grillten Würsten eingeladen. 
Tragen auch Sie zu einem schönen Dorfbild bei und melden Sie sich 
für die Dorfputzete an – auf Ihre Mithilfe zählen wir und freuen uns 
auf Ihre Anmeldung bis zum 9. Mai 2018 bei der Ortsverwaltung 
Tel. 07620/227. 
(Bitte auch mitteilen, wer mit einem Traktor und Anhänger helfen 
kann). 
  
Wir freuen uns über jede helfende Hand. 
 
 
 

02.05.2018 Rest-/Hausmüll (Verlegung vom 01.05.) 
07.05.2018 Papiertonne 
08.05.2018 Biotonne 
15.05.2018 Rest-/Hausmüll 
 
 

 
 

Veranstaltungen in Gersbach 
10.05.2018 Vatertagshock, Latschi-Clique Gersbach 
10.05.2018 Vatertagsgrillen, Naturfreundehaus zum Hörnle 
18.05.2018 4. ö� entliche OR-Sitzung 

19.05.2018 Dorfputzete 
Schenke mir ... 
Herr, 
schenke mir eine gute Verdauung 
und auch etwas zum Verdauen. 
Schenke mir Gesundheit 
des Leibes.  
Mit dem nötigen Sinn dafür, 
ihn möglichst gut zu erhalten. 
Schenke mir eine Seele, Herr, 
der die Langeweile fremd ist, 
und lass nicht zu, 
dass ich mir allzu viel Sorgen mache 
um dieses sich breitmachende 
Etwas, das sich „Ich“ nennt. 
Herr, schenke mir Sinn für Humor, 
gib mir die Gnade, 
einen Scherz zu verstehen, 
damit ich anderen davon mitteile. 

Amen 

Nach Thomas Morus 
  

Gottesdienste und Veranstaltungen der 
Evang. Kirchengemeinde Gersbach 
06. Mai 2018 Gottesdienst mit Abendmahl 
10:00 Uhr Prädikant Lehmann 
  
10. Mai 2018    Gottesdienst im Grünen / Eckwald Raitbach 
10:00 Uhr    Pfrin. Weber-Ernst 
     Musikalische Umrahmung des Gottesdienstes 

durch den Gesangverein Gersbach und den Musik-
verein Raitbach 

  
13. Mai 2018      An diesem Sonntag � ndet in Gersbach kein Gottes-

dienst statt. 
     Herzliche Einladung zum Gottesdienstbesuch um 

10:00 Uhr nach Fahrnau. 
  
16. Mai 2018    Abendandacht 
19:00 Uhr    Pfrin. Weber-Ernst 
  
20. Mai 2018    Gottesdienst mit Feier der Jubelkon� rmation 
10:00 Uhr  mit Abendmahl 
   Prädikantin Schwald 
     Musikalische Umrahmung des Gottesdienstes 

durch den Gesangverein Concordia Gersbach. 
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Die Runde der Älteren im Mai 2018 
Die Runde der Älteren tri� t sich im Mai an folgenden Terminen: 
03. Mai 2018 um 15:00 Uhr im Gemeindesaal des Pfarrhauses 
17. Mai 2018 gemeinsamer Besuch des Bunten Nachmittages in der 
Schule 
  
Anmeldung zur Kon� rmation 
Der Informationsabend für den Kon� rmandenjahrgang 2018/2019 
ist am 04.06.2018 um 19 Uhr im Ev. Gemeindehaus in Hausen. Kon-
� unterricht hat sich in den letzten Jahren gewandelt. In unseren Ge-
meinden Gersbach und Hausen verstehen wir Kon� unterricht als Zeit 
der Begleitung auf dem Weg hin zum Erwachsen-werden. Wir setzen 
uns kreativ mit Fragen des Lebens und des Glaubens auseinander. 
Der Kon� unterricht soll Freude machen, aber auch als nachgeholter 
Taufunterricht junge Menschen zu eigener Glaubens-entscheidung 
befähigen. Gerne können sie sich am Infoabend mit ihrem Kind über 
den Kon� unterricht informieren. Wenn sie bereits an diesem Abend 
ihr Kind anmelden möchten, dann bringen sie bitte die Taufbeschei-

nigung ihres Kindes mit. Es können aber auch ungetaufte Jugendli-
che angemeldet werden — sie werden dann im Laufe des Kon� jah-
res getauft werden.  
Anmeldungen werden im Pfarramt Gersbach oder Hausen zu den 
Ö� nungszeiten bis einschließlich 12.06.2018 angenommen. Für 
die „neuen“ Kon� s � ndet am Samstag, den 16.06.2018, ein „Star-
tup-Tag“ in Hausen statt. Dort werden wir uns gegenseitig in locke-
rer Atmosphäre kennen lernen, Spiele spielen, gemeinsam grillen 
und den Vorstellungsgottesdienst besprechen. Der Kennenlerntag 
ist für die Gruppen� ndung wichtig und daher verp� ichtend! Den 
Vorstellungsstellungsgottesdienst der neuen Kon� rmanden der Kir-
chen-gemeinden Hausen-Raitbach und Gersbach feiern wir gemein-
sam am 01.07.2018 um 11 Uhr in der ev. Kirche in Gersbach. Der Kon-
� kurs wird vorerst weiterhin in Kooperation mit Hausen-Gersbach 
statt� nden. Sollte bis zum Sommer die Pfarrstelle Fahrnau-Gersbach 
besetzt sein, werden sie rechtzeitig über das weitere Vorgehen in Sa-
chen Kon� rmandenarbeit informiert. 
 

Die Dorfbücherei informiert: 
Unter dem Titel „Nachlese(n)!“ stellen wir in lo-
ckerer Folge interessante Bücher für verschie-
dene Altersstufen vor. Selbstverständlich wollen 
die Bücher auch von Euch/Ihnen gelesen wer-

den und stehen in der Dorfbücherei (Schulgebäude) für Euch/Sie zur 
Ausleihe bereit. 
  

Historischer Roman von Ralf H. Dorweiler  
Das Geheimnis des Glasbläsers 
- Jetzt in der Dorfbücherei -  
Nur eines ist zerbrechlicher als Glas: die Liebe 
Anno Domini 1452: Glas, so klar wie ein Gebirgsbach - so etwas hat 
im Heiligen Römischen Reich noch niemand gesehen, nicht ein-

mal Kaiser Friedrich III. In seinem Auftrag wird der junge Glasblä-
ser Simon ausgesandt, die geheime Rezeptur des Kristallglases zu 
stehlen. Nur ein Tumber und ein Esel begleiten ihn auf der gefahr-
vollen Reise über die Alpen in die prachtvolle Lagunenstadt Vene-
dig. Mithilfe einer Kurtisane kommt Simon dem Geheimnis näher. 
Doch ein skrupelloser Serienmörder und eine betörend schöne 
Frau lassen die kaiserliche Mission zur Nebensache werden - und 
führen Simon mitten hinein in die Schlacht um Konstantinopel ...

Eine packende Spionagegeschichte aus dem Spätmittelalter über 
gläserne Schätze, übermächtige Gegner und eine unerreichbare Lie-
be. 
 
 

EXPERTENTIPP:  
WIR BRAUCHEN NOCH KEIN TESTAMENT...,

RECHTSANWÄLTE
INFORMIEREN

 DR. HANS-PETER WETZEL – Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht  www.rawetzel.de

So oder ähnlich argumentieren jun-
ge, teilweise auch ältere Menschen 
auf die Frage, ob sie denn schon ein 
Testament errichtet haben. Das kann 
jedoch eine grundlegende Fehlent-
scheidung sein. Folgender, nicht un-
gewöhnlicher Fall, soll diese Feststel-
lung verständlich machen:

Das Ehepaar Monika und Klaus, bei-
de 30 Jahre alt, erfolgreich im Beruf, 
kinderlos, nicht ganz unvermögend, 
haben kein Testament.

Klaus kam durch einen Unfall zu Tode. 
Er hinterließ die trauernde Ehefrau 
Monika. Da Klaus kein Testament 
errichtet hatte, trat die gesetzliche 
Erbfolge ein. Danach wurde die Ehe-
frau zu 3/4  Erbin und die Geschwister 
des Ehemannes – da die Eltern be-
reits vorverstorben waren – wurden 
Erben zu 1/4. Die Ehefrau und die 
Geschwister des Ehemannes bilden 
damit eine Erbengemeinschaft. Mit 
einem Bruder des Ehemannes war 
keine einvernehmliche Einigung bei 
der Auseinandersetzung der Erben-

gemeinschaft zu erzielen, sodass das 
gesamte Vermögen des Ehemannes, 
z. B. das noch nicht abgezahlte Ein-
familienhaus, das Einzelhandelsge-
schäft und der gesamte Hausrat ver-
silbert werden mussten. 
Durch dieses nicht ungewöhnliche 
Beispiel wird die gesetzliche Erbfolge 
ohne Testament deutlich. Hätten sich 
Monika und Klaus in einem gemein-
schaftlichen Testament gegenseitig 
zu alleinigen Erben eingesetzt, hätten 
die Geschwister von Klaus nicht ein-
mal den P� ichtteil bekommen. 

Durch ein Testament hätte die be-
sonders streitanfällige Erbengemein-
schaft verhindert werden können.

Dadurch wird deutlich, dass nicht nur 
alte Menschen ein Testament errich-
ten sollten, sondern vielmehr auch 
jüngere Menschen mit Vermögen, 
um nicht durch die gesetzliche Erb-
folge Personen zu Erben zu machen, 
die von ihnen nicht gewünscht sind 
und auch um eine Erbengemein-
schaft zu vermeiden.
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Ann-Kathrin Turnbull vom Naturfreundehaus u. 
Berggasthaus Gersbacher Hörnle informiert

Vatertagsgrillen am 10. Mai 2018 ab 11.00 Uhr 
Wir laden ALLE (Väter und Nichtväter, Mütter und Nichtmütter mit 
und ohne Kinder) ganz herzlich ein, Christi Himmelfahrt mit uns im 
Freien zu verbringen. Bei kühlem Bier und frisch gegrillten Würst-
chen kann man ab 11 Uhr auf dem Grillplatz am Naturfreundehaus 
einkehren. Sollte es (wider Erwarten) schlechtes Wetter geben bietet 
unser Restaurant natürlich allen Besuchern Zu� ucht. 
 

Für unsere kleinen Leser  Lebensweisheit / Zitat 
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ormittagstour bzwe VSie planen nach Auftrag und Abstimmung Ihr

(w/m)-Fahrer PKW/Botengänger
ir suchen Sie als zuverlässigen und routiniertenW
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Wir suchen ab sofort für das Naturfreundehaus 
„Gersbacher Hörnle“ in Gersbach 

eine Mitarbeiterin für die Zimmerreinigung und Wäsche. 
Sehr gut geeignet wäre eine Hausfrau, die flexibel ist, 

gerne selbständig arbeitet und etwas dazuverdienen möchte. 
Es handelt sich um einen 450 €-Minijob. 

Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie bitte Ann-Kathrin Turnbull 
an, die Ihnen weitere Auskunft gibt, Telefon: 07620-238 

Herzlichen Dank  
für die lieben Glückwünsche und Geschenke zu 

meiner Konfirmation. Ich habe mich sehr gefreut. 

Tabea Ühlin 


